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Generalkonsul Charles Lutz war auch verschiedentlich Gast unseres
Vereins in Liechtenstein. Er kam immer gern in unser Gastland
und fühlte sich hier sichtlich wohl. Nachstehend veröffentlichen
wir noch ein Bild von unserer 1.August-Feier aus dem Jahre 1956,
an welcher Charles Lutz als Gast unter uns weilte. Die Festansprache

an diesem Anlass hielt Oberstdivisionär Dr. Edgar
Schuhmacher, Kdt. Division 6 aus Zürich.

SS? 1

Ganz rechts aussen: Generalkonsul Charles Lutz (essend und mit
Brille), vis-a-vis: Regierungschef-Stellvertreter Ferdinand
Nigg, Vaduz.

FL: MATURITÄTSAUSWEISE

Aufgrund einer Vereinbarung zwischen den schweizerischen und
den liechtensteinischen Behörden wird die Eidgenössische Matu-
ritätskommission beauftragt, das liechtensteinische Gymnasium
in ihre Besuchstätigkeit einzubeziehen. Es soll nach den gleichen

Kriterien wie die schweizerischen Maturitätsschulen beurteilt

werden. Den erfolgreichen Absolventen des liechtensteinischen

Gymnasiums soll dadurch ungehinderter Zutritt zu den
schweizerischen Hochschulen gewährleistet werden.
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